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Bei der Anmeldung zur personendosimetrischen Überwachung werden von der Messstelle 
Daten zum Betrieb, den Personen und den Strahlungsbedingungen erhoben.  

1. Vordrucke 
Zur Datenerhebung sind die Vordrucke "Stammdaten des Betriebes für die Erstanmel-
dung" und "Personenstammdaten für die Erstanmeldung" zu verwenden. Bei der Anmel-
dung mehrerer Personen verwenden Sie bitte mehrere einzelne Vordrucke oder verwenden 
Sie eine formlose Liste mit allen benötigten Angaben. Füllen Sie bitte die entsprechenden 
Felder (......) aus und kreuzen Sie (�) an.  

2. Codes 
Zur Angabe codierter Daten informieren Sie sich bitte in den "Erläuterung der Code-Daten" 
für die Angaben zu Betriebskategorie bzw. Tätigkeitskategorie, die Charakterisierung der 
Strahlenexposition und die Angabe von Radionukliden einschließlich der Nuklidliste.  

3. Datenschutz 
Die erhobenen Daten und die Ergebnisse der personendosimetrischen Überwachung 
(Personendosen) unterliegen dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt. Sie 
werden lt. § 35(7) Röntgenverordnung bzw. § 41(7) Strahlenschutzverordnung dreißig Jahre 
gespeichert. Weiterhin werden entsprechend § 12c(1) Atomgesetz die "...erhobenen Daten 
über die Strahlenexposition beruflich strahlenexponierter Personen zum Zweck der Überwa-
chung von Dosisgrenzwerten und der Beachtung der Strahlenschutzgrundsätze in einem 
beim Bundesamtes für Strahlenschutz eingerichteten Strahlenschutzregister erfasst." 

4. Auskunft 
Nach § 12c(2) Atomgesetz dürfen "zu den vorgenannten Zwecken ... aus dem Register im 
jeweils erforderlichen Umfang Auskünfte an die ... zuständigen Aufsichtsbehörden sowie an 
die Stellen und Personen erteilt werden, die für Vorsorge- und Überwachungsmaßnahmen 
zum Schutz beruflich strahlenexponierter Personen verantwortlich sind" (z.B. Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung der/des Betroffenen).  

Auskünfte durch die Messstelle werden nach den gleichen Kriterien bzw. an andere Stellen 
oder Personen nur nach schriftlicher Zustimmung der/des Betroffenen gegeben und sind 
gebührenpflichtig. 

 

Bitte unterrichten Sie die betroffenen Personen über diesen Sachverhalt. 

 

gez. Dr. E. Martini 
Messstellenleiter  
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